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1. VERFAHRENSSTAND 
Der Rat der Stadt Jever hat am 21. Februar 2008 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
91 „Altstadtquartier Jever“ beschlossen. Gegenstand ist planungsrechtliche Sicherung der 
städtebaulichen Neuordnung dieses Teilbereiches der Altstadt unter Einbeziehung benach-
barten Bestandsnutzungen und diese einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuzu-
führen. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23. Februar 2008 durch Veröffentlichung in den örtli-
chen Tageszeitungen ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 17. Juli 
2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Auslegung der Planunterlagen und Informa-
tion im Bauamt der Stadt Jever in der Zeit vom 21. Juli 2008 bis einschließlich zum 08. Au-
gust 2008. Die Auslegung der Planunterlagen wurde in der lokalen Presse veröffentlicht. 

Die öffentliche Auslegung der Planung erfolgte durch Auslegung der Planunterlagen und 
Information im Bauamt der Stadt Jever in der Zeit vom 24. November 2008 bis einschließlich 
zum 31. Dezember 2008. Die Auslegung der Planunterlagen wurde in der lokalen Presse 
veröffentlicht. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom 20. November 2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Im Ergebnis der Abwägung der Stellungnahmen wurde eine erneute Auslegung des Bebau-
ungsplanes mit Begründung durch den Rat der Stadt Jever am 19.2.2009 beschlossen. 

Die erneute Auslegung erfolgte in der Zeit vom 23.02.2009 bis zum 09.03.2009. Die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert. 

Die aus der erneuten öffentlichen Auslegung resultierenden Anregungen und Stellungnah-
men werden im Folgenden ausgewertet und gegeneinander und untereinander abgewogen. 

2. AUSWERTUNG DER BETEILIGUNG DER BÜRGER, DER TRÄ-
GER ÖFFENTLICHER BELANGE UND DER NACHBARGE-
MEINDEN 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung haben 2 Träger, Behörden und Bürger geantwortet, 
davon 2 mit Anregungen und Hinweisen. 

Eine Übersicht über den Stand der Beteiligung und die Behandlung der Anregungen und 
Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 91 „Altstadtquartier Jever“ ist der folgenden Auf-
listung zu entnehmen. 



 

  

2.1 Übersicht der Stellungnahmen 

lfd Nr. Beteiligte 
 

Beteiligt 
Anschreiben 
vom 

Antwort 
Posteingang 

 

mit 
Anregun-
gen und 
Hinweisen 

keine 
Anregungen 
und 
Hinweise 

 BEHÖRDEN 

1.  Landkreis Friesland, 
Jever 

ergänzen 06.03.2009 X  

 ÖFFENTLICHKEIT 

2.  Helma und Maike Witt, 
Wangerland 

 05.03.2009 X  
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2.2. Auswertung – Abwägungsvorschlag 



Stadt Jever B-Plan Nr.91 „Altstadtquartier St.-Annen-Straße/Große Wasserpfortstraße “ 

STELLUNGNAHME 

  

1 Landkreis Friesland 

1 
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Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Der Hinweis auf den Anschlusszwang an eine öffentliche Abfallentsorgung 
ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Hier gelten die jeweiligen Vor-
schriften der Satzung über die Abfallentsorgung des Landkreises Friesland.  
Diese werden bei der Umsetzung der Planung berücksichtigt. 
 

1 
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2 Landkreis Friesland 
 - Fortsetzung – 

3 

2 
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Die Anregung wird berücksichtigt. 
Der Hinweis zur erforderlichen Erschließungsfähigkeit für die Abfallentsor-
gung wird im Zuge der Umsetzung der Planung berücksichtigt und ent-
sprechend an die betroffenen Nutzer und Eigentümer weitergegeben. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Denkmäler nach Landesrecht sind als nachrichtliche Übernahmen gemäß 
§ 9 Abs. 6 in den Bebauungspan zu übernehmen. Diese Übernahme hat 
nur informative Bedeutung, sie gehört nicht zum normativen Inhalt des B-
Plans. Voraussetzung für die Übernahme und damit die Darstellung der 
Denkmale im Bebauungsplan (Planzeichnung) ist, dass ein Denkmal oder 
eine Anlage förmlich nach Landesrecht unter Denkmalschutz gestellt ist 
(Eintragung in die Denkmalliste). Dies ist für die benannten Bodendenk-
male im Planungsgebiet nicht der Fall. Insofern ist eine planzeichnerische 
Darstellung planungsrechtlich nicht erforderlich. 
Auch weist der Entwurf des Flächennutzungsplanes im Unterschied zu 
anderen Teilen der Altstadt für das Planungsgebiet keinen entsprechen-
den Hinweis auf Bodendenkmale auf. 
Hier ist vielmehr mit Bodendenkmalen zu rechnen (s. Stellungnahme), d.h. 
es besteht ein konkreter Verdacht auf Bodendenkmale, ohne dass tat-
sächlich ein Nachweis von Bodendenkmalen bzw. eine Eintragung in die 
Denkmallliste des Landkreises vorhanden sind. Bereits in den Stellung-
nahmen zur Offenlage vom 16.1.2.2008 und zur frühzeitigen Beteiligung 
vom 05.08.2008 wurden entsprechende Untersuchungen und Grabungen 
im Vorfeld der Umbaumaßnahmen gefordert. Dies wird bei der Umsetzung 
der Planung berücksichtigt (s. Auswertung der Stellungnahmen aus der 
Ofenlage vom 19.01.2009, Punkt 4.2 und vom 15.08.2008, Punkt 7.2). 
In Kenntnis der Bedeutung der archäologischen Bodenfunde im Altstadt-
gebiet ist ein Hinweis zusätzlich in den Bebauungsplan aufgenommen, der 
explizit auf die Thematik möglicher Bodenfunde mit entsprechenden 
Melde- und Sicherungspflichten hinweist. Zur Klarstellung wird der beste-
hende Hinweis zu Archäologischen Bodenfunden in den textlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes um die Aussagen der Unteren Denk-
malbehörde ergänzt (Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist mit 
Bodenfunden zu rechnen). 
Damit ist den denkmalrechtlichen Belangen aus planungsrechtlicher Sicht 
hinreichend nachgekommen. 

2 
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2 Helma und Maike Witt, Wangerland 

1 
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Der § 9 Abs. 1 Nr. 2a ermöglicht vom Bauordnungsrecht abweichende 
Maße der Tiefe der Abstandsflächen festzusetzen. Das bedeutet, „dass 
Festsetzungen zum Maß der Abstandsflächentiefe in Bebauungsplänen 
dem Abstandsflächenrecht der Landesbauordnungen vorgehen“ (Be-
schlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, BT Drucksache 16/3308). Den Gemeinden soll diese 
Festsetzungsmöglichkeit gegeben werden, um auch dann, wenn das bau-
ordnungsrechtliche Abstandsflächenrecht nur noch gefahrenabwehrrecht-
lichen Zwecken dient, städtebaulich gebotene Abstandsflächen vorsehen 
zu können. 
Von dieser planungsrechtlich zulässigen Gestaltungsmöglichkeit des Be-
bauungsplanes macht die Stadt Jever in diesem besonderen Falle 
Gebrauch. 
Begründet wird dies mit der besonderen städtebaulichen Situation der Alt-
stadt Jevers. Die Altstadt ist über Jahrhunderte gewachsen und zeigt in 
großen Teilen eine bis in die Blockinnenbereiche hohe bis sehr hohe bau-
liche Verdichtung in Verbindung mit einer gassenartigen Straßenraumbil-
dung.  
Gemessen an den geltenden Anforderungen der Abstandsflächenregelun-
gen der Niedersächsischen Bauordnung würden große Teile der heutigen 
Altstadtbebauung die erforderlichen Abstandsflächen gerade aufgrund der 
gewachsenen und z.T. hochverdichteten Bebauung und der gassenartigen 
Straßenräume nicht einhalten können. Insofern sind für die Altstadt Jevers 
diese besonderen städtebaulichen Gründe für eine Unterschreitung der 
Abstandsflächen heranzuziehen. 
Die Festsetzung geringerer Abstandsflächen wird in der Praxis eher bei 
einer Überplanung bereits mit zu geringer Tiefe bebauter Bereiche, in de-
nen Ersatzbauten oder die Schließung von Baulücken in Anpassung an 
die vorhandene Struktur ermöglicht werden sollen, in Betracht kommen, 
als in einem B-Plan für eine von Bebauung freie Fläche (Berliner Kom-
mentar zum Baugesetzbuch). Diese besonderen städtebaulichen Um-
stände sind für den vorliegenden Planungsfall zutreffend. 
Unter Berücksichtigung dieser spezifischen städtebaulichen Situation wird 
die abstandsrechtlich erforderliche Regelung der Bauordnung Nieder-
sachsen unter Anwendung der Regelungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 1 Nr. 
2a BauGB durch Festsetzung einer geringeren Tiefe der Abstandsflächen 
unterschritten. 
Zur Sicherung der geplanten Hotelnutzung ist eine dreigeschossige Be-
bauung an dieser Stelle des Planungsgebietes erforderlich, um für diese 
Nutzung ausreichend große und damit wirtschaftlich tragfähige Flächen-
nutzungen zu sichern. Insbesondere ist dies auch vor dem Hintergrund 
der reduzierten Geschossigkeit im MK4.1 für die geplante Hotelnutzung zu 
betrachten. 
Hinsichtlich der Besonnungs- und Belüftungsverhältnisse sowie der allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse min-
dert der Bebauungsplan mit der textlichen Festsetzung Nr. 11 die zu er-
wartenden Veränderungen. Demnach sind ab dem 1. Obergeschoss je 
Geschoß Rücksprünge der vorderen Fassade um 1,5m zulässig. 

1 
3 
4 
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2 Helma und Maike Witt, Wangerland 
 - Fortsetzung - 
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Damit öffnet sich die Bebauung in der Höhe um bis zu 3,0 m gegenüber 
der Erdgeschosszone, was die Auswirkungen auf die Belichtungs- und 
Belüftungsverhältnisse und in der Folge auf die Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse der bestehenden Situation mindert. 
Die Steinstraße weist im Teilabschnitt zwischen der Grossen Burgstrasse 
und der St.-Annen-Straße (und darüber hinaus) den geringsten Straßen-
querschnitt auf. Dieser Straßenraumquerschnitt (und damit der Gebäude-
abstand) variiert jedoch sehr stark zwischen der platzartigen Aufweitung 
im südlichen Teil (Ecke Grosse Burgstraße) und der St.-Annen-Straße. 
Die textliche Festsetzung ermöglicht in dieser altstadttypischen städtebau-
lichen Situation eine entsprechend sachgerechte Berücksichtigung der 
Höhenentwicklung der Neubebauung in Abhängigkeit von der gegenüber-
liegenden Bestandsbebauung. Damit kann in dieser Gassensituation 
entsprechend auf die Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse der 
vorhandenen Bebauung durch entsprechende der Höhenstaffelung der 
Neubebauung reagiert und der Planungskonflikt hinsichtlich der 
Besonnungs- und Belüftungsverhältnisse sowie der Sicherung der Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gemindert werden. 

 
Diese Prüfung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Bebauungsplanung. 
Die Bemessung der Abstandsfläche bemisst sich nach den planungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen für die jeweiligen Baugrundstücke und 
ist insofern jeweils im Einzelfall für das jeweiligen Bauvorhaben nachzu-
weisen. 

 
Im Ergebnis der Abwägung (s.o.) bleibt die bestehende Festsetzung des 
Baugebietes MK5 bestehen. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
Die Stadt Jever stellt ein Exemplar von B-Plan und Begründung gegen Er-
stattung der Kopierkosten zur Verfügung 

2 
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2 Helma und Maike Witt, Wangerland 
 - Nachtrag per Mail - 

1 
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3. Ergebnisse der Abwägung 

In Zusammenfassung der Ergebnisse der Abwägung der Anregungen und Stellung-
nahmen aus der öffentlichen Auslegung ergeben sich folgende Ergänzungen: 
- unter dem Punkt Hinweise der textlichen Festsetzungen wird der Punkt 

Archäologische Bodenfunde um einen Hinweis auf vermutete Bodendenkmale 
erweitert. 

Die Ergänzung macht eine erneute Offenlage des Bebauungsplanes nicht erforder-
lich. 
 


